
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/10/14 98/01/0449
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1998

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs1 Z2 lita;

StbG 1985 §10 Abs1 Z6;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1995/02/22 93/01/0968 1

Stammrechtssatz

Auch bedingte rechtskräftige Verurteilungen in dem in § 10 Abs 1 Z 2 lit a StbG 1985 genannten Ausmaß sind von

dieser Gesetzesstelle umfaßt, wie sich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (Hinweis: RV 1272 BlgNR GP 15, 11). Die

bedingte Strafnachsicht (§ 43 Abs 1 StGB) berührt nur den Vollzug einer Verurteilung.
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